
fellùncjnahme zum Entwurf der 2. Änderunci des
ä-ebauungsplanes Nr.19 für das Gebiet im Ortsteil

`VEichede, südlich Am Eichenhof, westlich
uidesloerstraße, nördlich Beschkamp.

`<•- ,/ „
Wir ais betroffene Anwohner sind gegen eine Bebauung der oben

genannten Fläche. Nachfolgend unsere Einwände gegen das
Bauvorhaben:

Schleswig-Holstein will weg von der Versiegelung immer neuer Flächen
als Bauland und Gewerbeflächen, sogar das Anlegen von Schottergärten
ist unzulässig.
Zudem ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen im Rahmen des
Klimawandels diese starke Verdichtung und Versiegelung wirklich
haben wird.
Gilt es nicht, in einem Dorf wie Eichede die bestehenden, gewachsenen
Naturräume zu schützen und zu erhalten?
Außerdem können wir nicht erkennen, dass die Berechnung des
örtlichen Bedarfs stattgefunden hat, der diese massiven
Baumaßnahmen rechtfertigt.
Zudem ist es völlig unverständlich, dass bei neuer Bauplanung in
Eichede die vorhandenen leerstehenden Häuser bzw. Wohnungen völlig
unberücksichtigt bleiben.
Allzu deutlich stehen hier die Profitinteressen zweier Bauherren im
Vordergrund ( wobei einer von ihnen nicht mal in Eichede wohnt !! )

• Durch die geplante Überbauung und Umgestaltung des
landwirtschaftlichen Betriebes und der geplanten Bebauung der
Pferdekoppel verschlechtert sich unsere Wohn- und Lebenssituation
erheblich!

• Völlig unverständlich wäre eine Genehmigung von bis zu 10m hohen
Wohngebäuden die den bestehenden Häusern auch noch auf die
erhöhte ansteigende Pferdekoppel vorgesetzt würden!

• Es kann nicht sein, dass durch die Bebauung des Hinterlandes für
uns aus dem Wohnen in Dorfrandlage ein Leben im Neubaugebiet
wird!

• Ein weiterer Teil des dörflichen Charakters geht verloren!

• Die Pferdekoppel ist aus Sicht der Oldesloerstr. ein ansteigendes
Gelände. Aufgrund der Klimaveränderung ist zunehmend mit
Starkregenfällen zu rechnen. Schon jetzt gab es Überschwemmungen
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Wir als betroffene Anwohner sind gegen eine Bebauung der oben
genannten Fläche. Nachfolgend unsere Einwände gegen das

Bauvorhaben:

Schleswig-Holstein will weg von der Versiegelung immer neuer Flächen
als Bauland und Gewerbeflächen, sogar das Anlegen von Schottergärten
ist unzulässig.
Zudem ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen im Rahmen des
Klimawandels diese starke Verdichtung und Versiegelung wirklich
haben wird.
Gilt es nicht, in einem Dorf wie Eichede die bestehenden, gewachsenen
Naturräume zu schützen und zu erhalten?
Außerdem können wir nicht erkennen, dass die Berechnung des
örtlichen Bedarfs stattgefunden hat, der diese massiven
Baumaßnahmen rechtfertigt.
Zudem ist es völlig unverständlich, dass bei neuer Bauplanung in
Eichede die vorhandenen leerstehenden Häuser bzw. Wohnungen völlig
unberücksichtigt bleiben.
Allzu deutlich stehen hier die Profitinteressen zweier Bauherren im
Vordergrund ( wobei einer von ihnen nicht mal in Eichede wohnt !! )

• Durch die geplante Überbauung und Umgestaltung des
landwirtschaftlichen Betriebes und der geplanten Bebauung der
Pferdekoppel verschlechtert sich unsere Wohn- und Lebenssituation
erheblich!

• Völlig unverständlich wäre eine Genehmigung von bis zu 10m hohen
Wohngebäuden die den bestehenden Häusern auch noch auf die
erhöhte ansteigende Pferdekoppel vorgesetzt würden!

• Es kann nicht sein, dass durch die Bebauung des Hinterlandes für
uns aus dem Wohnen in Dorfrandlage ein Leben im Neubaugebiet
wird!

• Ein weiterer Teil des dörflichen Charakters geht verloren!

• Die Pferdekoppel ist aus Sicht der Oldesloerstr. ein ansteigendes
Gelände. Aufgrund der Klimaveränderung ist zunehmend mit
Starkregenfällen zu rechnen. Schon jetzt gab es Überschwemmungen
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Mandanten diverse zusätzliche Wohneinheiten entstanden. Die Zahl der

Wohneinheiten betrug vor ca. drei Jahren 12, jetzt 23.

Bereits durch diesen Zuwachs ist die Lebensqualität eingeschränkt worden.

Schon jetzt ist der zusätzlich entstandene Fahrzeugverkehr durch Bewohner,

Lieferdienste und Dienstleister erheblich. Die Wohnqualität leidet unter zusätzli-

chen Lärmbelastungen und die Zuführung von Schadstoffen. Eine weitere Be-

lastung der Anwohner durch die geplante Bebauung ist unverhältnismäßig und

unzumutbar.

Eine Zuwegung über die Sackgasse „Beschkamp" wird aus Sicht meiner Man-

danten tatsächlich nicht möglich sein. Die Straße verfügt über eine geringe

Breite. Sie wird immer nur einspurig nutzbar sein. Aufgrund der spitzwinkligen

Einfahrt wird keine gesicherte Zufahrt für Feuerwehr / Rettungsdienste / Mull-

abfuhr realisierbar sein.

Hinzukommt der vorhandene Baumbestand sowie die bereits jetzt enge Stra-

ßenführung des Beschkamps. Lebensraum für viele Kleintiere (Vogel / Igel / In-

sekten) würde beseitigt werden. Darüber hinaus wird die zu erwartende Ober-

flächenverdichtung als problematisch angesehen.

2. Der dörfliche Charakter des Wohnbereiches Beschkamp/Oldesloer Straße geht

verloren. Dieser ist derzeit durch Tierhaltung, insbesondere Pferde sowie sons-

tige landwirtschaftliche Nutzungen geprägt.

3. Nicht nachvollziehbar ist, warum die Fläche der Pferdekoppel überhaupt mit in

B-Plan 19 aufgenommen wurde. Es handelt sich um einen anderen Eigentümer,

als im hinteren überplanten Bereich. Eine Zusammenlegung dieser Flächen ist

nicht nachvollziehbar, zumal auf dem Gelände des Gestüts bereits eine Bebau-

ung genehmigt wurde. Offenbar wollen hier zwei private Eigentümer einen

Großteil der möglichen Bebauung im Ortsteil Eichede für die nächsten Jahre

ausschöpfen. Hierdurch werden zukünftige Planungen stark beschränkt. Ob ein

entsprechender örtlicher Bedarf überhaupt gegeben ist, ist nicht belegt. Dies-

bezüglich wird auf den Landesentwicklungsplan-Fortschreibung 2021 verwie-

sen.

Die zu erwartende Oberflächenverdichtung ist problematisch. Erwartet wird,

dass Oberflächenwasser nicht ablaufen kann. Das Gelände, insbesondere die
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Pferdekoppel, verfügt über eine starke Hanglage zur Oldesloer Straße hin.

Starkregen hat bereits in der Vergangenheit zu Überflutungen von Teilberei-

chen der Oldesloer Straße geführt. Eine weitere Oberflächenverdichtung wird

diese Problematik verschärfen. Zudem fallen Grünflächen weg, die zurzeit eine

Bebauung nicht zulassen.

4. Nicht nur private Belange stehen den beabsichtigten Festsetzungen entgegen.

Vielmehr werden Belange des Naturschutzes nicht, jedenfalls nicht hinreichend

berücksichtigt.

Der überplante Bereich ist Lebensraum vieler Wildtiere. Sogar wird das Gebiet

zum bevorzugten Lebensraum unter anderem des Rotmilans, der Rohrweihe

wie auch von Fledermäusen. Durch die beabsichtigte Bebauung wird dieser Le-

bensraum zerstört. Bisher ist nicht nachvollziehbar, ob und inwieweit diese na-

turschutzrechtlichen Belange Berücksichtigung gefunden haben.

Es wird in diesem Zusammenhang um Auskunftsumfang und Detaillierungsgrad

der Umweltprüfung gebeten.

Aus Sicht meiner Mandantin ist auf die beabsichtigte Bebauung zu verzichten, sie ist in

jedem Fall zu reduzieren, um die Belastungen für die derzeitigen Bewohner und die

Umwelt erträglich zu machen.

Die Gemeindevertretung wird aufgefordert, obige Bedenken bei der weiteren Beratung

zur Aufstellung des streitgegenständlichen Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Ins-

besondere wird davon Abstand zu nehmen sein, auch die Pferdekoppel zu überplanen.

Eine Zuwegung über die Sackgasse Beschkamp ist nicht realisierbar.

Ich bitte um Bestätigung/Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Kils Riemann

Rechtsanwalt

für den ortsabwesenden
Rechtsanwalt Schwartz
























